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Andreas Flitner

Gerechtigkeit als Problem der Schule und als Thema

der Bildungsreform

Zusammenfassung

Hat die Bildungsreform der sechziger Jahre, die antrat im Namen einer besseren Verteilung der

Bildungschancen, das Schulwesen der Bundesrepublik insgesamt gerechter gemacht? A. Flitner

untersucht diese Frage anhand der Prinzipien der egalisierenden und der unterscheidenden Gerechtigkeit
(1), und zwar auf der Ebene der persönlichen Rechte der Schüler (2), auf der Ebene der Unterrichtsorga¬
nisation mit Förderung, Anforderung und Benotung (3) und auf der Ebene des Gesamtsystems im

Zeichen der Chancengleichheit (4). Er fragt, wie weit sich die Schule einem einseitig-egalisierenden
Rechtsbegriff und damit einem meritokratischen Wettbewerb statt einer ausgeglichenen Schulgerechtig¬
keit verschrieben habe (5) und stellt von da aus Anfragen an eine künftige Reformpolitik (6).

„Die Gerechtigkeit ist die oberste Tugend sozialer Institutionen, so wie die Wahrheit die

oberste Tugend von Denksystemen ist. Eine noch so schöne und prägnante Theorie muß

verworfen oder abgeändert werden, wenn sie unwahr ist; ebenso müssen noch so gut
funktionierende und abgestimmte Gesetze und Institutionen geändert oder abgeschafft
werden, wenn sie ungerecht sind. Jeder Person kommt eine auf dem Gerechtigkeitsprinzip
begründete Unverletzlichkeit zu, die auch für das Wohlergehen der Gesellschaft als ganzer
nicht aufgehoben werden kann ... Deshalb sind in einer gerechten Gesellschaft gleiche
Bürgerrechte für alle garantiert. Sie sind Teil der Gerechtigkeit und können deshalb nicht

Gegenstand politischer Verhandlungen oder sozialer Interessenabwägungen sein ... Eine

Ungerechtigkeit ist nur dann tragbar, wenn sie zur Vermeidung noch größerer Ungerechtig¬
keit notwendig ist. Als Haupttugenden für das menschliche Handeln dulden Wahrheit und

Gerechtigkeit keine Kompromisse" (Rawls 1972, S. 3 t.1).

Was hier für soziale Institutionen generell gefordert wird, muß für die Schule

besonders gelten. An Bedeutung für das Leben jedes jungen Menschen kommt ihr

wohl keine andere Einrichtung gleich; und das allgemeine Interesse daran, daß es

dort gerecht zugehe, steht außer Frage. Das Zitat aus John Rawls' „Theorie der

Gerechtigkeit" deutet verschiedene Dimensionen dieser Forderung an: Gerechtig¬
keit soll eine „Tugend" der Institutionen selber sein. Auf Gerechtigkeit haben die

einzelnen, die Schüler, die Eltern, auch die Lehrer einen unveräußerlichen

Anspruch. Die Gerechtigkeit darf nicht irgendwelchen Interessen oder Kalkülen

untergeordnet werden. Und der Staat, der die Schule trägt, kennzeichnet sich auch

dadurch, wie er mit den Rechten der Kinder und mit der Gerechtigkeit seiner

Schulen umgeht.

Das Thema „Gerechtigkeit" ist jedem, der es mit der Schule zu tun hat oder der in

seinen Schulerinnerungen kramt, unmittelbar gegenwärtig. Es beherrscht den

Alltag von Schülern und Lehrern, es beschäftigt die Schulverwaltung und die

Gerichte, und es ist ein Thema der Sozial- und BüdungspoUtik. Mehr Gerechtigkeit
in das BUdungswesen zu bringen und damit überhaupt die Rechte auf Bildung, auf

Entfaltung der Persönlichkeit, auf demokratische Teilhabe realisierbar zu machen,

war auch einer der Hauptimpulse der Bildungsreform der sechziger und siebziger
Jahre. Andere Begründungen haben sich als rasch vergänglich erwiesen. Ökonomi-
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2 Andreas Flitner: Gerechtigkeit als Problem der Schule

sehe und funktionahstische Argumente für die BUdungsexpansion, Bedarfsprogno¬
sen und Katastrophenwarnungen waren ebenso schnell überholt wie die Verspre¬
chung eines generellen Aufstiegs durch Bildung. Das wichtigste und unüberholte,
weU grundlegend demokratische Argument für die Veränderung des Schulsystems
war die Forderung nach mehr Gerechtigkeit. Ein allgemeines Recht auf Nutzung der

guten und teuren Bildungseinrichtungen, ein allgemeiner Zugang zu den Gütern, zu

den Laufbahnen, zu Möglichkeiten persönlicher Entwicklung und öffenthcher

Wirksamkeit, die allein über „Bildung" erreichbar sind, war im Namen der

Demokratie gefordert.

„Bildung ist Bürgerrecht"2. Ralf Dahrendorf, der diese Formel aufbrachte

(1965), hat schon damals aUe anderen Reform-Argumente, wirtschaftliche, bedarfs¬

prognostische und technologische Begründungen für die Bildungsexpansion als

unsicher und bestreitbar zurückgewiesen. Nach einem Jahrzehnt aktiver und

expansiver Bildungspolitik in allen Bundesländern und einem weiteren Jahrzehnt

der Rücknahme und der Bearbeitung von Konsequenzen dieser Expansion ist diese

Formel als einzige widerstandsfähig geblieben.

Wir wollen hier die Frage prüfen, ob das Bildungssystem durch die Reformen der

sechziger und siebziger Jahre diesem Bürgerrecht mehr Geltung verschafft hat, an

welchen Stellen also die Gerechtigkeit Stand gewonnen und wo sie eher Terrain

verloren hat. Es ist der Versuch, einige Entwicklungen und Gegenwartsprobleme
des Bildungssystems von einer bestimmten Fragestellung, eben der Gerechtigkeits¬
thematik her, anzuleuchten und Hinweise dafür zu gewinnen, wo Schulreform und

Demokratisierung weiterzuarbeiten haben.

1. Die beiden Prinzipien der Gerechtigkeit

Die beiden klassischen Forderungen der Gerechtigkeit, die schon Aristoteles

formuliert hat und die in der philosophischen wie juristischen Tradition einen

großen Raum einnehmen, richten sich auch an den Erzieher und an die Schule.

Auch in der Erziehung gilt zum einen: Allen das gleiche; das heißt, gleiche
Elternliebe den verschiedenen Kindern, gleiche Schulbedingungen und -quaütät,
gleiche Geduld und Zuwendung der Lehrer für arme und reiche, für schwarze und

weiße Schüler, gleichen Zugang zum Schulangebot, gleiche Geltung der Zeugnisse,
die man dort erworben hat.

Die Gleichheit als Grundforderung wird aber erst sinnvoll, wenn sie mit dem

anderen Prinzip, dem der unterscheidenden Gerechtigkeit verbunden und abgewo¬
gen wird. Denn kleine und große Kinder bekommen natürlich nicht das gleiche.
Starke und Schwache, Genies und Sonderschüler, gesunde und behinderte, einhei¬

mische und fremde Kinder können sich nicht gerecht behandelt sehen, wenn ihnen

jeweils dasselbe angeboten wird wie den anderen. Jedem muß das Seine werden,
auch in der Erziehung. Erst die unterscheidende Gerechtigkeit gibt allen im höheren

Sinne das gleiche, nämlich etwas gleich Wichtiges, Hilfreiches. Unterschieden

werden muß in der Schule nach Alter und Lebenslage, nach Begabung und

Interessen, nach Kräften und Fähigkeiten, nach Vorbildung und Lernschicksal,
nach körperlicher und seelischer Verfassung
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Was diese Prinzipien und ihr Zusammenspiel im Schulalltag bedeuten, müssen wir

uns auf den verschiedenen Ebenen deutlich zu machen suchen: auf der Ebene der

persönlichen Rechte der Schüler (2), auf der Ebene der Klasse und der Schule als

Lernorganisation (3) und auf der Ebene des Gesamtsystems, der Bildungspolitik

(4).

2. Rechte der Schüler

Wir gehen aus von den einzelnen Rechten und Ansprüchen der Schüler und suchen

sie uns an einigen konstruierten Fällen deutlich zu machen. Wir denken uns zunächst

in einer Schulklasse zwei Schülerpaare von extremer Verschiedenheit des Charak¬

ters und des Habitus, um daran zu überlegen, was denn die Forderung nach

unterscheidender Gerechtigkeit bedeuten kann.

Da gibt es, in unserer fiktiven Klasse, zunächst einmal den Supergescheiten, den

Alleskönner, den die Lehrer schon fast wie einen Kollegen behandeln. In der Klasse

wird er „Einstein" genannt. Was er in der Schule brauchte, was seinen Ansprüchen

gerecht würde, glaubt heute jedermann zu wissen: Begabtenförderung, Spezialun-
terricht oder eine Eliteschule, die seinen Interessen und seinem Lerntempo gerecht
werden. Ihm ist die Langeweile nicht zuzumuten, er hat längst verstanden, was

anderen zum zweiten und dritten Mal erklärt wird. Hat er nicht Anrecht auf einen

Unterricht, der seinen Fähigkeiten entspricht?

Erfahrene Lehrer werden das aber meistens für das kleinere Problem von „Einstein"
halten3. Sie wissen von den sozialen Schwierigkeiten hochbegabter Kinder, von den

Problemen, die es mit sich bringt, wenn sie früh in intellektuelle Bereiche vordrin¬

gen, denen sie psychisch nicht gewachsen sind. Sie sehen Gefahren in der Isolierung,
in der dauernden Sonderstellung, auch in dem einseitigen Erwartungdruck. „Ein¬

stein" hat das Arbeiten mit der Hand, die Sprache des Körpers vielleicht früh

verlernt, ist im Spiel und in der künstlerischen Ausdrucksfähigkeit ganz unentwik-

kelt geblieben. Anderes also wäre für ihn viel wichtiger als ein Zusatzfutter für

seinen Intellekt.

Einfacher scheint es mit unserer zweiten Beispielfigur zu liegen: „Fatima", ein

Türkenmädchen, erst neu gekommen; wir denken sie uns klug, aber sprachlich
schwach, in der Schule desorientiert, unter sichtbarem Druck von zu Hause stehend.

Die Schule muß ihr, versteht sich, recht viel Unterstützung und Nachhilfe geben. Sie

soll ihr helfen, im Unterricht mitzukommen, und das scheint durch ergänzende,

gezielte, ausgleichende Förderung möglich.

Dies jedenfalls auf den ersten Blick; beim zweiten zeigt sich auch hier etwas anderes,

das Dilemma aller „kompensatorischen Erziehung": Einmal, daß die Nachhilfe

dieses Mädchen auch herausnimmt aus der Klasse und in Sonderstunden isoliert.

Zum anderen, daß sie alles, was „Fatima" ist und kann, zunächst einmal als Mangel

definiert, dem durch Zusatzunterricht abgeholfen werden soll. Das sprachliche,

reügiöse und kulturelle Erbe und das bisherige Können des Mädchens gelten hier

nichts. Zu einer kultureUen Vermittlung, zum „Abholen" dieses Kindes in seiner

bisherigen Geisteswelt und zum Brückenbau von dort in unsere Schulkultur herein

ist der Lehrer nicht ausgebildet; es bedeutet schon viel, wenn er das überhaupt als
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einen Mangel wahrzunehmen vermag. Daß die Schule auf diese Weise den
Lernbedürfnissen und der persönlichen Entwicklung von „Fatima" annähernd

gerecht zu werden vermag, ist kaum denkbar.

Wir kommen zum zweiten Schülerpaar; zunächst zum Tyrannen dieser Klasse, von
seinen Mitschülern „Napoleon" genannt. Er leistet nicht viel, weiß aber dafür zu

sorgen, daß ihm in kritischen Situationen von besseren Schülern geholfen wird.

Fragen der Gerechtigkeit scheinen ihm gegenüber kaum aufzukommen. Wer sich
seinen Vorteil so eindeutig selber zu verschaffen weiß, scheint keiner Sorge um
unterscheidende Gerechtigkeit zu bedürfen. Eher ist bei ihm wohl „Gegenwirkung"
angebracht, nämlich Einschränkung und Kontrolle, damit er die Rechte seiner
Mitschüler nicht verletzt. Die soziale Natur der Gerechtigkeit wird hier deutlich:
den Bedürfnissen und Rechten des einen sind durch die der anderen Grenzen

gesetzt.

Aber mit Einschränkung und Gegenwirkung sind die Probleme „Napoleons"
natürlich nicht zu lösen. Sein Geltungsbedürfnis ist ihm ja in seiner Lebensge¬
schichte zugewachsen und nicht durch Unterdrückung zu regulieren. Daß sein

Förderungs- und Geltungswunsch, sein „Thymos" auch Betätigung finden muß,
möglichst wo er anderen nicht schadet, darauf haben Pädagogen wie Herman
Nohl (1924) und Fritz Redl (1971) aufmerksam gemacht.

Bleibt noch der vierte: Ein Junge, der sich dem „Napoleon" total unterwirft:

„Servus", der seine Mappe trägt, ihm Geschenke bringt, ihm zeitweise regelrechte
Steuern bezahlt. Nicht nur für Dienstleistungen aller Art ist er gut, auch Untaten
muß er ausführen auf Befehl. „Servus, walte deines Amtes!" heißt es zum Beispiel in
der Vorortsbahn, und dann wirft „Servus" den Feuerlöscher zum Fenster hinaus.

„Servus" müßte, denkt man, unglücklich sein in dieser Abhängigkeit. Vielleicht ist
er das aber gar nicht; bei den Untaten auf Befehl erlebt er ein vorher ungekanntes
Größen- und Machtgefühl; alleine hätte er sich dergleichen nie zugetraut.

Wie kann man als Erzieher auf ein solches Verhältnis reagieren? Offenbar stimmt

„das Seine", das diesem Jungen zukommt, ganz und gar nicht überein mit dem, was
er selber will. „Gerechtigkeit" könnte hier nicht darin bestehen, dem Kind seinen
Willen zu lassen und seine Vasallenneigung zu respektieren. Man müßte versuchen,
Uim zu einer besseren Wahrnehmung des „Seinigen" zu verhelfen, seine knechti¬
schen Anlehnungsbedürfnisse zu überwinden. Offenbar muß man hier dem Kind,
was ihm zusteht, erst aufdrängen, seine Rechte gegen es selbst verteidigen - ein
heikles Geschäft!

Andere Figuren ließen sich leicht dazudenken: ein Kind kreativer, abweichender

Denkweise, das die Klasse immer wieder aus der Fassung bringt; ein Mädchen mit

Interessen, die gänzlich aus der Schule hinausweisen; ein Junge, der ganz und gar
entmutigt ist und auszusteigen droht usw.

Der Satz „Jedem das Seine" führt also schnell in vielschichtige Erziehungsprobleme
hinein. Was man politisch aus ihm hat machen wollen - einmal: jeden in seiner

Herkunft, in seiner Beschränktheit zu belassen; oder auch: jeden nur nach seinen
autonomen Wünschen zu fördern - erweist sich schnell als unhaltbar. „Jedem das
Seine" kann offensichtlich nicht bedeuten: dem Begabten nach seiner Begabung,
dem Starken nach seiner Stärke, dem Unbedarften nach seiner Beschränktheit, dem
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Geltungsbedürftigen viel, dem Bescheidenen wenig. „Das Seine" kann nur heißen:

was den Schüler fördert, was ihm nützt, wessen er zu seiner Bildung und Entwick¬

lung und sozialen Förderung besonders bedarf. Einiges liegt auf der Linie seiner

spezifischen Begabung, seines Selbstverständnisses, seiner bewußten Wünsche.

Anderes liegt quer dazu, ja kann den Neigungen und augenblicklichen Bedürfnissen

geradezu widersprechen. Wir können nicht umhin, uns über seine Lage ein Urteil zu

bUden, mit ihm danach zu suchen, auf welche Weise seinen Rechten aufgeholfen
werden kann. - So viel zum Recht des Schülers und zu seinem Anspruch auf

unterscheidende Gerechtigkeit.

3. Die institutionelle Gerechtigkeit der Schule

Nun zeigen aber diese Fälle auch, daß der Berücksichtigung von Ansprüchen
einzelner Schüler Grenzen gesetzt sind, die offenbar mit den vorstehenden Überle¬

gungen schon überschritten werden. Die Schule ist eine soziale Institution, ein Ort

kollektiven Unterrichts. Es lassen sich die Rechte der Schüler darin nur beschreiben

und vertreten, wenn zugleich nach den allgemeinen Aufgaben und nach den

institutionellen Möglichkeiten der Schule gefragt wird. Die Öffentlichkeit des

Schulangebots fordert Gleichbehandlung der Schüler. Das Angebot muß allen zur

Verfügung stehen; die vorhandenen Mittel und die Arbeitskraft der Lehrer allen

gleichermaßen zukommen, und das heißt auch: für den einzelnen rationiert werden;
Zensuren und Berechtigungen müssen nach gleichen Kriterien vergeben werden

usw.

Das Bemühen um die gleichsetzende Gerechtigkeit ist es denn auch in erster Linie,
was den Schulalltag bestimmt. Es wird erwartet, daß die Lehrer alle Kinder fördern

und im Auge behalten, daß sie keine Lieblinge haben, keinen Schüler ablehnen. Vor

allem aber sollen sie gerecht zensieren. Für die Schüler ist das oft wichtiger als die

Qualität des Unterrichts: daß die Lehrer in ihrem Verhalten und in ihrem Urteil

„gerecht" sind4.

Aber auch wenn die Schüler und womöglich auch ihre Eltern (jedenfaUs die

stärkeren Eltern) auf den egalisierenden Typus der Gerechtigkeit achten und wenn

die Schule als System, als öffentliche Anstalt, als Gefüge von Vorschriften und

Standards dieser Gerechtigkeit unterworfen ist - aus der Spannung zwischen

unterscheidender und egalisierender Gerechtigkeit kommen die Lehrer und kommt

die Schulorganisation nicht heraus. Bietet man einfach allen Schülern einer Klasse

oder eines Jahrgangs das gleiche, so wird man nur einen Teil von ihnen damit

fördern, andere Teile eben bei Laune zu halten oder mitzuschleifen versuchen,

einige schließlich übergehen und durch Nichtversetzung oder Überweisung in eine

andere Schule aussondern - so jedenfalls nach alter und unguter Schultradition.

Aber gerecht ist das sicher nicht, und durch die Notengebung, die sich wiederum an

den mittleren Standards orientiert und die im wesentlichen bestätigt, daß eben nur

ein Teil der Klasse richtig gefördert worden ist, wird dieses Verfahren nochmals

ungerechter.

Nun gibt es, mindestens seit der Reformpädagogik der zwanziger Jahre, Arbeits¬

und Organisationsformen, die dieses Problem abmindern. Sie laufen, mehr oder

weniger alle, auf äußere oder innere Differenzierung der Lernorganisation hinaus.
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Das reicht vom „Streaming" bis zum differenzierenden Dialog in der Klasse und zur

„passenden" Selbstbeschäftigung der Schüler nach Dewey oder Montessori.

Lehrer haben zum TeU ein erstaunliches Vermögen der Differenzierung und der

vielseitigen Wahrnehmung und Anregung auch in wenig homogenen Klassen

(Roeder 1984). Aber das System der Bewertung und der Auslese, das nicht so sehr

einer optimalen Orientierung der Bildungswege dient als vielmehr einer „Zuteilung
von Sozialchancen", wird von vielen Lehrern als eine harte Zusatzaufgabe empfun¬
den, als eine Spaltung ihres Mandats, das doch der Förderung der Kinder, nicht ihrer

Sonderung und Zurückweisung dienen soll5.

Im Zuge seiner Theorie des Unterrichts hat Klaus Prange (1983, S. 248ff.) diese

Auffassung vom inneren Widerspruch oder der unheUbaren Spannung der Lehrertä¬

tigkeit als ein Produkt falschen Bewußtseins und unzureichender Vorstellungen von
der Verfaßtheit der Erziehungsaufgabe kritisiert. Der Unterricht sei Teil unseres

sozialen Systems, das durch Gütemaßstäbe bestimmt und auf sie unbedingt angewie¬
sen sei. Zensuren oder andere Bewertungen seien Anwendungen von Gütekriterien

und deshalb unabdingbarer Ausdruck von Qualitäts- und Normanerkennung über¬

haupt. Was viele Lehrer für „pädagogisch" halten, nämlich die Relativierung
solcher Maßstäbe, verfälsche in Wahrheit das Bewertungsverfahren zu einem Akt

der Gnade und damit der Ausübung persönlicher Macht. Das Wesen demokrati¬

scher Verfaßtheit dürfe aber gerade nicht auf Machtausübung beruhen, auch nicht

auf freundlich oder hilfreich gestimmter Macht, sondern auf Rechtlichkeit, das heißt

Behandlung nach Verdienst, im Vergleich zu einer Norm und im Vergleich zu

anderen. Eines der wichtigsten Paedagogica des Unterrichts und der dazugehörigen
Wertung liege gerade darin, daß die Kinder die Objektivität der Anforderung und

die Relation ihrer eigenen Leistungen im Hinblick auf dieses Objektive erfahren.

Auch Prange kennt und respektiert die beiden Prinzipien der Gerechtigkeit. Die

Bewertung der Schülerleistung solle „recht und billig" sein, das heißt, sie solle die

besonderen und persönlichen Umstände, unter denen eine Leistung zustande

gekommen ist, berücksichtigen. Auch er beanstandet die „mechanische Arithme¬

tik", die sich zunehmend gegen das „Prinzip der freien Zensur und Beweiswürdig¬
keit" durchsetze (S. 259). Aber diese Billigkeit sei ein ergänzendes Prinzip, das die

Maßstäbe selbst nicht in Frage stellen dürfe. Es gebe keine „pädagogische", sondern
nur die allgemeine, rechtsphilosophisch begründete Gerechtigkeit, die zu erfahren

zu den wichtigsten Aufgaben des Schullernens gehöre.

Aber sind Schule und Unterricht nicht verfälscht, wenn sie die Unbestechüchkeit

und Unpersönlichkeit ihrer Maßstäbe als ihre eigentliche Botschaft ansehen? Die

Hauptaufgabe der Schule ist doch wohl das Entwickeln der Lernfähigkeit der

Kinder. Das Erlernen von Qualitätsmaßstäben gehört gewiß dazu - aber hat es

Vorrang vor allen anderen Inhalten und Dimensionen?

Ist nicht der Aufbau der Lernmotivation, des Selbstvertrauens und der Fähigkeit,
sich auf das Schulangebot einzulassen und dort etwas zu leisten, unendlich viel

wichtiger, ja überhaupt die Voraussetzung dafür, daß ein Kind und sein Lernen

„Gütemaßstäben" unterworfen und daß es mit anderen Kindern und ihrer Lei¬

stungsfähigkeit verglichen werden kann? Objektive Leistungsstandards mögen ein

wichtiges Prinzip unserer Gesellschaft sein. Aber einmal kann man daran zweifeln,
ob die Standards der Schule überhaupt den Anforderungen des beruflichen und
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poütischen Lebens entsprechen, ob also die Auslese der Schule rational ist für den

Leistungsbedarf der GeseUschaft - an Hand der Zulassungsnoten für das Medizin¬

studium wurde das ausgiebig diskutiert -; zum anderen würde dieses Prinzip
allenfalls den Abschluß der SchuUaufbahn bestimmen dürfen. Zum Übergang in das

Berufsleben gehört zwar auch die Fähigkeit, fremdbestimmte oder objektive

Leistungsmaßstäbe anzuerkennen und sie an die eigenen Leistungen anlegen zu

lassen. Die Behauptung aber, die frühzeitige und ständige Konfrontation mit

solchen Maßstäben sei gerecht und sei wichtiger als der Aufbau der Lernfähigkeit,

wichtiger als die Lernfortschritte selber (die ja durch dieses Verfahren empfindlich

gestört werden können), läßt sich bei all dem, was wir über Lernbedingungen,

Lernbenachteiligung und Lernmotivation heute wissen, nicht aufrechterhalten.

4. Bildungspolitik gegen die Ungerechtigkeit. - Was wurde erreicht zur besseren

Verteilung der Bildungschancen?

Daß erheblichen Teilen der Schulpopulation „das Ihre" nicht wird, ist mindestens

seit den sechziger Jahren bekanntgemacht und durch geradezu erdrückendes

Material belegt worden (Floud u.a. 1956; Halsey u.a. 1961; Coleman 1966).
Sozial oder familiär oder regional Benachteiligte werden von der Schule zusätzlich

benachteiligt. Das scheinbar gleiche Angebot der Schule verteilt faktisch die

Chancen unter der Schuljugend in einem Maße ungerecht, daß es die Pädagogen,
die Eltern und die Politiker alarmieren mußte. Unter dem Eindruck solcher

Erkenntnisse der BUdungsforschung wurden die Reformen der sechziger und

siebziger Jahre angebahnt. Ihr Leitwort „Chancengleichheit" stammt aus dem

innersten Kreis der Gerechtigkeitsthematik.

Es fällt freilich auf, daß die Gerechtigkeitsprobleme, die uns in den vier Beispielfigu¬
ren begegnet sind, dabei kaum zur Sprache gekommen sind. Weder von Hochbegab¬
ten noch von Ausländerkindern, weder von sozial schwierigen noch von gefährdeten
Kindern war bei diesen Reformen viel die Rede, und überhaupt wenig davon, daß

das Schulangebot in seiner üblichen Form für typische Gruppen der Schülerschaft

von wenig Nutzen oder gar von Schaden sein könnte. Die in den Vordergrund

gerückten Probleme schienen ganz aus der gleichsetzenden Gerechtigkeit hergelei¬
tet. Setzt man, so wurde argumentiert, einmal gute Intelligenz, Lernbereitschaft und

Nutzen der Schulbildung als gegeben voraus(eine hochgradige Abstraktion dieser

Faktoren von der sozialen Lage6), so müßten Kinder eines Gemeinwesens doch

gleiche Aussichten auf eine qualifizierte Schulbildung und auf höhere Schulab¬

schlüsse haben. Ist das Schulangebot und sind die Schulchancen für Gleichbegabte
in diesem Sinne gerecht verteilt?

Diese Frage hat die Bildungsforschung und Bildungspolitik nachhaltig beschäftigt.
Erinnern wir uns der Kunstfigur, an der damals die ungleiche Verteilung der

Chancen veranschaulicht wurde. Die höchste Wahrscheinlichkeit von Benachteili¬

gung traf, so hieß es, eine „Arbeitertochter auf dem Lande, katholischer Konfes¬

sion". Vier Kategorien statistisch unterdurchnittlicher Bildungsbeteiligung waren in

dieser Figur versammelt: niedriger Solzialstatus, weibliches Geschlecht, die lokale

und regionale Bildungsferne; und schüeßüch der Rückstand der katholischen

Bevölkerung gegenüber der evangelischen.
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Wie steht es mit diesen Faktoren nach einer Epoche expansiver Bildungspoütik? In
welcher Weise haben sich die Chancen der Modellfigur, anders gesagt, wie hat sich
die statistisch faßbare Nutzung des Bildungssystems durch die entsprechend benach¬
teiligten Gruppen seither verändert?

4.1. Benachteiligung durch soziale Herkunft

Bevorzugung oder Benachteiligung durch das Herkunftsmilieu waren selbstver¬
ständlich seit langem bekannt. Das Bildungsniveau und das Schulinteresse des
Elternhauses bildeten von jeher wichtige Faktoren, mit denen für die Schulkarriere
des Kindes gerechnet wurde. Das wissenschaftliche Konstrukt der Sozialschicht und
die Untersuchungen über Lebensbedingungen und Schulschicksal der Unterschicht-
Kinder haben aber darüber hinaus Zusammenhänge deutlich gemacht, die dieses
frühere Alltagswissen ausweiten und neu akzentuieren und die vor allem gezeigt
haben, wie sehr die Schule bestehende Milieunachteile verstärken kann.

Denn es sind für Unterschichtkinder nicht nur die äußeren Bedingungen nachteilig:
Mittellosigkeit, Abhängigkeit und Überlastung der Eltern, fehlende Anregungen
und Gespräche, keine Bücher im Hause, kein Platz für ungestörte Schularbeiten
usw.; auch nicht nur die traditionelle Distanz der Unterschicht zu einer Schulbil¬

dung, die dort als fremd und unnütz angesehen wird. Gravierender als das alles hat
sich in den jüngeren Untersuchungen gezeigt, wie sehr Sprache, Denkweise und

Lebenstechnik, auch das milieuspezifische Können der Unterschichtkinder durch
die Schule mißachtet werden und wie auch das früh einsetzende Bewertungs- und

Sanktionssystem der Schule an den Normen und Usancen der Mittelschicht orien¬
tiert ist; das heißt aber auch, daß die Schule die Möglichkeiten dieser Kinder nicht
versteht und an ihre besondere Lernfähigkeit nicht anzuknüpfen weiß (Roeder
1968; Bernstein 1970; Labov 1970; Bourdieu/Passeron 1971). In extremer
Weise gilt das natürlich für ausländische Kinder, aber keineswegs nur für sie.

Auf die Probleme der sozialen Benachteiligung beim Schulzugang und die zusätzli¬
che Benachteiligung durch die Schule selber hat die neuere Bildungspolitik drei
Antworten zu geben versucht: einmal die der breiten Öffnung aller weiterführenden
Bildungswege; zum anderen die der kompensatorischen Erziehung für die sozial

Benachteiligten; zum dritten die der gemeinsamen Schulorganisation für Kinder
aller Herkunft und Leistungsfähigkeit: gemeinsame Grundschule und Gesamt¬
schule. Was haben diese Antworten erbracht?

Die weite Öffnung höherer und längerer Bildungswege hat die allgemeine Bildungs-
beteiligung stark erhöht und daher auch mehr Kinder aus der Unterschicht in

anspruchsvolle Bildungsgänge eingeschleust. Sie hat aber vor allem diejenigen
Sozialstrata in Bewegung gebracht, die jeweils unmittelbar unterhalb der Schicht
lagen, welche bisher die entsprechende Schulart bevölkerte (Eigler/Hansen/
Klemm 1980, Rolff 1980). Man kann das als eine Art kollektiven Aufrückens in die

jeweils etwas höher liegenden Bildungsschichten ansehen; eine wesentliche und

nachhaltige Umverteilung hat nicht stattgefunden. Ja man muß den VorteU dieses
kollektiven Aufrückens leider auch zusammen sehen mit seinem Preis, nämlich
einer zunehmenden Deklassierung derjenigen, die nur den niedrigsten Abschluß
erreichen oder die Schule überhaupt ohne Abschluß verlassen (Hansen/Niehaus/
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Wältken 1980). Besonders dieser letzten Gruppe - gegenwärtig immerhin etwa

zehn Prozent eines Jahrgangs - hat die Bildungsexpansion und die durchschnittliche

Höherqualifikation keinen VorteU gebracht (MPI 1984, S. 149ff.; Rolff u. a. 1984,
S. 50ff.)7.

Einen anderen Weg haben Maßnahmen zur „kompensatorischen Erziehung"
eingeschlagen, nämlich den, der besonderen und gezielten Förderung sozial und

familiär benachteiligter Kinder. Die Vorstellungen davon, worauf diese besondere

Förderung zielen müsse, haben freilich geschwankt und seit den Anfängen der

Kompensations-Idee sich auch unter dem Eindruck von Erfolgsuntersuchungen
sehr gewandelt (Bronfenbrenner 1974; Smith/James 1977). In der Bundesrepu¬
blik sind sie, trotz der nachdrücklichen Empfehlung des Deutschen Bildungs¬

rats (1970, S. 30) und trotz der Selbstverpflichtung der Kultusministerzu „Maßnah¬
men der Differenzierung, welche lernschwache Kinder besonders fördern" (KMK
1970, S. 23), nur zögernd entwickelt worden: durch vermehrte Stellen in Kindergär¬
ten und Schulen, durch Differenzierung und Stützkurse, durch bessere Ausstattung
der Sonderschulen.

So wichtig nun derartige Hilfen für solche Schüler, die das Anforderungssystem der

Schule nur schwer zu bewältigen vermögen, auch sind, so sehr muß man vor dem

Anspruch warnen, der ursprünglich mit der „kompensatorischen Erziehung" ver¬

bunden war. Der Gesamtkomplex „soziale Benachteiligung", der von Armut und

Abhängigkeit, von Sprachbarrieren und Kulturferne hinreicht bis zu dem depressi¬
ven Selbstbild, das einen Gedanken an Schulerfolg oder gar an Aufstieg durch

Bildung gar nicht zuläßt, - dieser ganze Komplex läßt sich mit ergänzendem
Rechenunterricht oder stundenweisem Sprachtraining nicht auflösen. Nur eine arge

Unterschätzung der Reichweite von sozialer Benachteiligung und eine grandiose
Überschätzung der Möglichkeiten der Schulerziehung konnten mit der kompensato¬
rischen Erziehung weitreichende gesellschaftspolitische Erwartungen verbinden.

„Education cannot compensate for society" (Bernstein 1970).

Gilt das im Prinzip auch für die Organisationsform der Schule als Gesamtschule? In

unseren Grundschulen ist sie seit langem selbstverständlich (und seit 1919 verfas¬

sungsmäßig verankert). Im Sekundarbereich hat jedoch ihre Einrichtung bei einem

nur kleinen Prozentsatz der Schulen8 zu einem universalen Glaubenskrieg zwischen
den Bundesländern, den Parteien, den Eltern- und Lehrerverbänden geführt, der

weit über die hier behandelte Frage, nämlich die Minderung sozialer Benachteili¬

gung, hinausführt. Die Möglichkeit der Schüler, Chancen des Schulangebots
wahrzunehmen und Barrieren der Herkunft zu übersteigen, sind im Gesamtschulsy¬
stem zweifellos größer als in dreigeteilten und selektiven Systemen (Fend u.a. 1976;
Haenisch u.a. 1979; Haenisch/Lukesch 1980; Akademie 1980; BLK 1982;
Fend 1982; Klafki 1982; Tillmann 1983; Schlömerkemper 1983). Aber die

bildungspolitischen Vorgaben, allen voran die Dreistufigkeit des Schulabschlusses

der allgemeinbildenden Schulen und das Fortbestehen der früheren Schulformen in

der Nachbarschaft, aber auch die KMK-Beschlüsse über Prüfungsanerkennungen
verhindern hierzulande eine volle Entfaltung der Möglichkeiten, die in der Gesamt¬

schule angelegt sind.

Über diese genannten bildungspolitischen Anstrengungen und Organisationsfor¬
men, über die Bildungsexpansion, die kompensatorische Erziehung und über die
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Gesamtschule als solche ist damit keineswegs eine Aussage gemacht; sie entspre¬
chen gravierenden Notwendigkeiten unseres Bildungssystems, die hier nicht zu

diskutieren sind, und sie haben zweifellos eine ganze Reihe von Problemen unseres

Schulwesens aufgegriffen und neuen Lösungen zugeführt. Die Mögüchkeiten
dessen, was Schulen für die Verbesserung der Gerechtigkeit leisten können, sind

damit auch bei weitem nicht ausgelotet. Vorerst gilt jedoch: Schule ist keineswegs
eine „ZuteUungsapparatur für Sozialchancen", wie es Helmut Schelsky (1957)
formuliert und in den Schwärm der geflügelten Worte entlassen hat. Schule ist, nach
wie vor und trotz der Anstrengungen der Bildungsreformer, vorwiegend eine

Instanz zur Bekräftigung und Festigung bestehender sozialer Verhältnisse. Sozialer

Auf- und Abstieg durch Schulbildung ist auf verhältnismäßig kleine Prozentsätze

beschränkt. Sie fallen gegenüber dem System der Festschreibung von Herkunftsbe¬

nachteiligungen, das die Schule mit ihrer Unterrichtsweise, ihrem inhaltlichen

Angebot, ihrem Leistungsbegriff und ihrem Bewertungssystem vornimmt, bisher

noch wenig ins Gewicht.

4.2. Geschlechtsspezifische Benachteiligung

In keinem anderen Bereich haben sich die Verhältnisse im Lauf von anderthalb

Jahrzehnten so spektakulär verändert wie in dem der Bildungsbeteiligung der

Mädchen. War Anfang der sechziger Jahre noch auf jeder Stufe des Bildungswesens
der Anteil der Mädchen erheblich kleiner als auf der vorigen und auch bei

Befragungen der Mädchen und ihrer Eltern die Antwort vorherrschend, lange und
teure Ausbildungen seien für Mädchen überflüssig, so haben sich die Verhältnisse
seither radikal verändert. Ja, ein erheblicher Teil der Veränderungen des ganzen
Bildungssystems geht auf diesen Wandel zurück. Die globalen Ziffern weisen das

vorerst nur unzureichend aus, wenn sie den heutigen Anteil der Mädchen amBesuch
der Gymnasien mit 50 Prozent, am Besuch der Realschulen mit 54 Prozent angeben.
Betrachtet man die unteren Jahrgänge in den weiterführenden Schulen für sich, so

liegt der Anteil der Mädchen dort wesentlich höher. Einen vorzeitigen Abgang aus

der Schule, der die Mädchen mehr beträfe als die Jungen, gibt es nicht mehr. Von

der Expansion der Gymnasien zwischen 1960 und 1978 lassen sich mehr als 60

Prozent auf die veränderten Schulkarrieren der Mädchen zurückführen. Markant ist

auch der Unterschied bei den Quoten der Sitzenbleiber. Daß sehr viel weniger
Mädchen eine Klasse wiederholen als Jungen, war schon aus früheren Untersuchun¬

gen bekannt. Zu den Deutungen dieses Unterschieds gehörte aber stets der

Hinweis, daß die Mädchen in den höheren Schulstufen eine viel stärker ausgelesene
Population bildeten, weil die Schulschwachen, die potentiellen Sitzenbleiberinnen,
eben schon weiter unten abgegangen seien. Diese Begründung entfällt also jetzt; die

Statistik weist aber auch jetzt noch anderthalbmal so viel Jungen wie Mädchen als

jährliche Sitzenbleiber aus (Köhler/Zymek 1981, S. 50ff.).

Es gibt sicher eine ganze Reihe von Gründen, die diese Entwicklung des Schulbe¬

suchs der Mädchen bestimmt und unterstützt haben: ökonombche Gründe, wie der

allgemein gestiegene Wohlstand, der Abbau von Schulgeld und Studiengebühren;
familiäre, besonders der Rückgang der Kinderzahl; schulpoütische, wie der Abbau

geschlechtsbezogenerLehrangebote, die Auflösung der auf Frauenberufe zuführen¬
den Mädchenschulen. Auch die in fast aUen Bundesländern zur Regel gewordene
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Koedukation (die interessanterweise heute von der Frauenbewegung keineswegs
nur positiv bewertet wird9) hat daran einen wesentlichen Anteil. Hauptmerkmal der

Veränderung ist die nachhaltig veränderte Einstellung zum Beruf, der von einem

immer größeren Teil der Mädchen als eine selbstverständliche und wichtige

Perspektive ihres Lebens, nicht mehr als Mittel zur Überbrückung der Wartezeit bis

zur Heirat angesehen wird (Seidenspinner/Burger 1982; DeutschesJugendin¬

stitut 1982). Es ist einstweUen noch nicht abzusehen, wie sich diese Veränderun¬

gen auf das Berufsschulwesen, auf die Berufsbildung und später auf die Berufswelt

selber auswirken werden. In der Berufsbildung und im Tertiärbereich sieht das Bild

allerdings vorerst noch sehr anders aus als in den allgemeinbildenden Schulen (vgl.
Faulstich-Wieland u.a. 1984, S. 127ff.; Köhler/Zymek 1981):

- In den Betrieben stehen sehr viel weniger Ausbildungsplätze für Mädchen zur

Verfügung als für Jungen (1983: 648 Tsd.: 1129 Tsd.);
- wesentlich mehr Mädchen als Jungen (etwa 62:38 Prozent) erhalten keinen

regulären Ausbildungsvertrag;
- die Ausbildungsberufe in den Betrieben und in den beruflichen Schulen sind für

Mädchen immer noch stark auf die traditionell weiblichen Berufsfelder

beschränkt (Verkaufs-, Gesundheits-, Sozial- und Erziehungsberufe);
- an den Hochschulen werden von Frauen immer noch die Lehramtsstudien und die

Sprach- und Kulturwissenschaften stark bevorzugt, die übrigen akademischen

Berufe also noch nicht als offenes Feld ihrer Berufsaspirationen angesehen (so
noch 1981, vgl. Köhler/Zymek, S. 54).

Die starke Inanspruchnahme der Vollzeit-Berufsschulen durch Frauen ist offenbar

nicht nur ein Ausdruck verstärkten Büdungswillens und längerer Bereitschaft zum

Schulbesuch (vielleicht auch, jedenfalls in den Augen der Eltern, der Vorstellung,
daß man in der Schule besser aufgehoben sei als im Industriebetrieb); sondern sie ist

sicher auch eine Folge des Stellenmangels und der vermehrten Schwierigkeiten von

Mädchen, betriebliche Ausbildungsplätze zu finden (Deutscher Bundestag:

6. Jugendbericht 1984; Ostner 1984). Ja es zeichnen sich schon „Karrieren" ab, in

denen Mädchen von einer Ausbildung zur anderen weitergeschoben werden, ohne

daß sich ihre Arbeitsaussichten verbessern.

Veränderungen im Tertiärbereich scheinen dem Wandel im allgemeinbildenden
Schulwesen erst mit einigem Zeitabstand zu folgen. Seit die Einstellung von Lehrern

und Lehrerinnen auf kleine Prozentsätze der Ausgebildeten zurückgeschnitten
wird, treten Frauen auch vermehrt in Studiengänge ein, die noch bis vor kurzem eine

Männerdomäne waren (z.B. Jurisprudenz, katholische Theologie, Veterinärmedi¬

zin)10. Das Vordringen in die entsprechenden Berufe wird ein breiteres Ausmaß

annehmen, wenn die Semester mit starkem Frauenanteil die Universität und die

praktische Ausbildungszeit durchlaufen haben. FreUich werden die Frauen dann,
zusammen mit den übüchen Durchsetzungsschwierigkeiten, die heutige Überfül¬

lung besonders stark zu spüren bekommen (Bilden u.a. 1981; Ostner 1984;

Faulstich-Wieland u.a. 1984).

Die Überlegungen zur Benachteiligung durch tradierte Geschlechtsrollen beschäfti¬

gen sich aber zu Unrecht nur mit den Mädchen; es wäre an der Zeit, auch über die

Benachteüigung von Jungen durch Rollenzwänge ernsthafter nachzudenken als

bisher, und zwar nicht als Gegenzug oder als Widerspruch zur feministischen
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Debatte und Frauenforschung, sondern durchaus in Übereinstimmung mit ihr. Daß

Jungen häufiger in der Schule versagen, sitzenbleiben, niedrigere oder gar keine

Abschlüsse erreichen, ist erst ganz deutlich und statistisch auffällig geworden, seit

dieses Zurückbleiben der Jungen durch die geringen Schulaspirationen der Mäd¬

chen nicht mehr vernebelt wird. Vieles weist darauf hin, daß die Jungen noch sehr

viel weniger imstande sind, sich von traditionellen Mustern zu befreien und

bisherige Mädchen-Privilegien in Anspruch zu nehmen; daß sie nach wie vor in das

Rollenverhalten und in den Erwartungsdruck der Männüchkeit eingebunden sind,
darin stärker kontrolliert werden und sich auch gegenseitig stärker kontrollieren.

Auch Schul- und Berufskarrieren stehen bei Jungen unter höheren Erwartungen;
Arbeitslosigkeit wird bei ihnen als größeres Unglück (oder auch schlimmere

Schande) gewertet als bei Frauen.

Über dieses ganze Feld läßt sich jedoch, das zeigen auch diese Ausführungen, nur in

versuchsweiser Deutung und persönlicher Akzentsetzung sprechen. Offensichtlich

stehen wir noch mitten in einer Entwicklung, die vielleicht einmal zu den stärksten

Bewußtseins- und Sozialveränderungen dieses Jahrhunderts gerechnet wird. Sie ist

bei weitem noch nicht ausgegoren; einzelne Züge und Teilentwicklungen - wie etwa
die „neue Mütterlichkeit" oder die wieder auflebende Debatte über das Thema

Koedukation - sind in ihrer Reichweite und ihren Konsequenzen für die jüngste
Generation noch keineswegs übersehbar.

Die Schule ist in den letzten Jahrzehnten ein bedeutender Faktor in der Förderung
der Gleichberechtigung der Geschlechter geworden. Sie hat nicht nur Arbeitsstellen

für akademisch ausgebildete Frauen verfügbar gemacht, sondern ist auch für die

Kinder ein Ort der sichtbaren und mehr und mehr auch gleichberechtigten Tätigkeit
von Frauen geworden, an dem sie sie in ihrer Berufsarbeit anschaulich und

persönlich erleben können. Auch hier gilt zwar, daß die Schule die Zustände der

Gesellschaft nicht revolutioniert. Sie kann aber eine im Gang befindliche gesell¬
schaftliche Entwicklung unterstützen, und sie hat es an dieser Stelle zu ihrem Teil

getan.

4.3. Lokale, regionale, konfessionelle Benachteiligung

„Ländliche Gemeinden sind vielfach von großer konfessioneller und politischer Homogeni¬
tät; Mobilität bedeutet bei ihnen vorwiegend Abwanderung und bleibt daher ohne Rückwir¬

kungen; es gibt kaum Vorbilder für sozialen Aufstieg durch Bildung am Ort; die Bewohner

dieser Gebiete ,haben wenig Erfahrungen mit der Gesellschaft, die den Stil an den höheren

Schulen prägt' und stehen diesen daher fremd gegenüber; es fehlt ihnen auch an Informatio¬

nen über Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten; soziale Vorurteile nisten sich ein und

werden durch Schlüsselpersonen wie Pfarrer, Lehrer, Arzt absichtlich oder unabsichtlich

häufig noch gestärkt; die Umwelt täglicher Erfahrungen .bietet wenig Anreiz zur Schulung
von Sprache, Ausdruck und Denken'; die soziale Kontrolle des einzelnen ist stark und hindert

ihn an neuartigen, als abweichend interpretierten Entschlüssen" (Dahrendorf 1965,
S. 67f.; Zitate aus Peisert 1965).

Solche Sätze lesen sich heute fast wie ein Rückblick in ein anderes Jahrhundert. Die

Dörfer haben inzwischen Neubauquartiere bekommen, aus denen ein erheblicher

Teil der Bevölkerung an industrielle Arbeitsorte auspendelt. Die Schulen sind

zentralisiert und mit Busverkehr ausgestattet. Die Siedlungs- und Arbeitsstruktur

wird durch die Motorisierung und durch Vorgaben des Europäischen Marktes
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bestimmt, die auch erhebliche Anforderungen an die Beweglichkeit und Anpas¬

sungsbereitschaft der Landbevölkerung stellen (vgl. z.B. Baumert 1980,

S. 598ff.).

Aber auch dieses Gegenbild darf nicht täuschen. Gerade auch die Reformen, die der

Modernisierung dienten, haben zu einer weiteren sozialen und kulturellen Auslau¬

gung der Dörfer beigetragen. Ihre eigenen sozialen Zentren haben diese, auch im

Zuge der Gebietsreform, oft verloren: Bürgermeisteramt und Post, Molkerei und

Konsumladen, auch das Pfarrhaus als Zentren der Kommunikation sind, ebenso wie

die Schule und die Lehrer, aus vielen Orten ausgewandert. Die Einrichtungen, die

an ihre Stelle traten, sind oft nur noch für Autofahrer oder mit Zubringer-Bussen zu

erreichen, das heißt für Kinder (und alte Leute) auf eigenen Beinen nicht mehr.

Andererseits sind Schulen und Schulzentren auf dem Land heute oft ebenso gut

versorgt wie in der Stadt. Lehrerinnen und Lehrer sind aus vielen Gründen eher

wieder bereit, in Landschulen zu arbeiten. Auch die ausländischen Schüler sind,
weil nicht so massiert, dort eher integrierbar.

Hier sollen nun sehr subjektive Beobachtungen (vornehmlich aus Württemberg)
nicht verallgemeinert werden. Es geht mehr um die Hypothese, daß ein Faktor

„Benachteiligung", wie er in den sechziger Jahren für die Landjugend aus dem

verhältnismäßig geringen Besuch von Schulen mit höheren Abschlüssen und aus der

geringen Mobilität gefolgert wurde, in der heutigen Lage mit anderen Faktoren der

Schulqualität und des Berufsangebots abgewogen werden muß. Einmal ist seither

viel für die bessere Schulversorgung der ländlichen Gebiete geschehen. Zum

anderen haben sich in den Städten bei den Hauptschulen und an Mittelstufenzentren

mancherorts die Schwierigkeiten so massiert, daß die Landkarte der Schulprobleme
und der damit verbundenen Chancenvor- und -nachteile anders gezeichnet werden
muß als seinerzeit.

Neue Verzerrungen und Benachteiligungen können entstehen durch den Schüler¬

rückgang der letzten Jahre und durch die politisch gängige Argumentationsfigur,
daß weniger Schüler auch weniger Geld für ihre Schule benötigen. Aber auch

unabhängig von der Frage nach Wirtschaftlichkeit kommen durch die Veränderung
der Schulgrößen Qualitäts- und Differenzierungsprobleme auf, die den bisherigen
Bestand der Schulen gerade in großflächigen und landwirtschaftlich akzentuierten

Regionen gefährden (Eigler/Hansen/Klemm 1980, S. 58f.; Mackensen/

Umbach/Jung 1984, S. 152ff.).

Was sich also als Benachteiligung auf dem Lande abzuflachen oder durch ökonomi¬

sche und strukturelle Verbesserungen auszugleichen schien, das droht durch die

Bevölkerungsentwicklung sich aufs neue zu verstärken. Es ist noch weithin offen,
wie die Bundesländer auf diese Bedrohung reagieren: ob die Landespolitiker ihre

Sparkonzepte mit neuen Benachteiligungen erkaufen werden; ob sie die dreiglied¬
rige Schule auch dann retten woUen, wenn sie für die Schüler, bei schwindender

Bevölkerungsdichte, immer längere Schulwege mit sich bringt; oder ob sie Struktur-

poütik treiben, nämlich organisatorische Lösungen, materielle Ausstattung und ein

pädagogisches Angebot ermöglichen wollen, mit denen auf die regionalen Entwick¬

lungen flexibel reagiert und ein leistungsfähiges Schulangebot auch auf dem Lande

gesichert werden kann (vgl. Akademie 1981; Back 1981). Diese Entwicklung gibt
auch dem Thema „Gesamtschule" nochmal einen neuen Akzent.
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In den BenachteUigungsuntersuchungen der sechziger Jahre spielte als ein weiterer

Faktor noch die Konfession eine erhebliche RoUe (Erlinghagen 1965). Dieser

Faktor ist heute deshalb schwer überprüfbar, weil die meisten einschlägigen
Statistiken die Konfession nicht mehr ausweisen. Die zugänglichen Materialien und

Befragungen und die hohe Verbindung dieses Faktors mit der Benachteiligung der

Mädchen lassen vermuten, daß auch der Unterschied in der Bildungsbeteiligung der
beiden Konfessionen sich verkleinert hat (Nellesen-Schumacher 1978, S. 72ff.).
Wir lassen diesen Faktor hier auf sich beruhen, müssen dafür aber einen anderen

aufnehmen, der in den Debatten der sechziger Jahre noch gar keine Rolle spielte.

4.4. Ungerechtigkeit als Generationenproblem

Die hervorstechendste und schwerwiegendste Benachteiligung der Jahrgänge, die

heute die Sekundarstufen (und die Hochschulen) füllen, liegt nicht in verminderten

Bildungsmöglichkeiten oder Berechtigungen, sondern im verknappten LehrsteUen¬

markt, in der eingeschränkten Berufsperspektive, in der Bedrohung durch Arbeits¬

losigkeit. Zwar ist dies ein Problem der Industrie-Gesellschaft als ganzer. Aber es

trifft in erste Linie die Jugendlichen, insbesondere die, welche etwa seit 1983/1984 in

den Beruf übertreten woUen. Andere Jahrgänge besuchten die Schule und durchlie¬

fen die Ausbildung im sicheren Bewußtsein, gebraucht zu werden. Erst wenige
Jahre zurück liegen die Zeiten, in denen Lehrlinge geradezu umworben wurden und
Hochschulabsolventen einer gutbezahlten, ausbüdungsgemäßen Stelle so gut wie

sicher waren. Schwankungen des Stellenmarkts hat es immer gegeben; was gegen¬

wärtig sich anbahnt, hat aber offenbar eine neue, epochale Qualität.

In das schwierige Gelände der Prognosen, in dem sich auch versierte Arbeitsmarkt¬

forscher nur mit äußerster Vorsicht bewegen, wollen wir uns hier nicht begeben.
Aber es gibt bestimmte „Eckdaten", gegen die man sich nicht blind stellen kann, und
die verweisen auf eine anhaltende und steigende Massenarbeitslosigkeit, wenn nicht

einschneidende Veränderungen in unserem Verteilungs- und Sicherungssystem
vorgenommen werden. Da sind einmal die Tatsachen der demographischen Ent¬

wicklung: bis zum Ende der achtziger Jahre müßten, bei gleichem Arbeits- und

Erwerbsverhalten wie bisher, etwa zusätzliche 700000 Arbeitsplätze zur Verfügung
stehen, wenn nur der gegenwärtige Stand der Arbeitslosigkeit gleichbleiben soll. In

diesem Zeitraum wird die Anzahl der Arbeitsplätze, die von „Rationaüsierungs-
maßnahmen" bedroht sind, auf fast vier MUlionen geschätzt. Gewiß sind solche

Schätzungen mit Unsicherheit behaftet; aber wie immer ihr Spielraum ist: alle

Zahlen weisen auf eine katastrophale Verschlechterung des Arbeitsmarkts und der

Aussichten für Neueinstellungen hin.

Schon 1981 waren etwa ein Drittel aller registrierten Arbeitslosen jünger als 25

Jahre. Für die folgenden Jahre hegen noch keine genauen Zahlen vor; es gibt aber
viele Anzeichen dafür, daß der Anteil der Jugendlichen an der Gesamtzahl der

Arbeitslosen sich laufend und rapide vergrößert (Mertens 1984). Eine Politik, die

ernsthaft dagegensteuert, zeichnet sich nirgends ab und ist beim jetzigen Regie¬
rungskurs nicht zu erwarten. Diese Entwicklungen und Prognosen haben auch das

Bewußtsein der Jugendüchen längst erreicht (Hurrelmann 1983). Daß „Aufstieg
durch Bildung" höchst unsicher geworden ist, daß die Arbeitslosigkeit auch
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qualifizierte und hochqualifizierte AusbUdungsgänge trifft, ja daß einige Studien¬

wege in wenigen Jahren von aussichtsreichen Berufsvorbereitungen zu Sackgassen

geworden sind, demoralisiert einen wachsenden TeU der Jugendlichen und läßt sie

nach dem Zweck ihrer AusbUdungsanstrengungen fragen. Der optimistische Auf¬

bruch in die Chancengleichheit, der die sechziger Jahre kennzeichnete, ist geradezu

umgeschlagen. Lange Bildungsgänge bieten durchaus keine Garantie mehr für

Anstellungschancen. Und die Aufsteiger, die aus bildungsfernem Milieu in die

weiterführenden Schulen eingerückt sind, haben es auch nach wie vor schwerer,
durchzuhalten beziehungsweise später eine ihrer Ausbildung entsprechende Stelle

zu finden (Meulemann/Wiese 1984, S. 296).

Die Schulen und die Büdungsexperten sind gegenüber dieser neuen Situation,
diesem Wegrutschen der Chancen für eine ganze Jugendgeneration noch gänzlich
hilflos. Zwar ist ihre Möglichkeit, Abhilfe zu schaffen in einem Feld, in dem die

politischen Vorgaben noch so dürftig sind, ohnehin eng begrenzt; aber ignorieren
können sie diese eminent veränderte Lage ihrer Schüler nun einmal nicht.

5. Chancengleichheit - Revbion eines Leitbegriffs der Bildungsreform

Von diesen Befunden her muß der Begriff noch einmal in Augenschein genommen
werden, der als Leitwort der Bildungsreform, zumindesten ihres bürgerrechtlichen
Motivs, gedient hat. Von „Chancengleichheit" ist seit den sechziger Jahren in der

Bildungs- und Sozialpolitik aller Parteiungen die Rede. Das Wort hat, wie Heck¬

hausen (1975, S. 113) sagt, in den öffentlichen Verlautbarungen den Charakter

einer „Beschwörungsformel" angenommen. Vielleicht ist es nur der Unscharfe

dieses Begriffs und den Mißverständnissen über die jeweils damit verbundenen

Vorstellungen zu verdanken, daß die Bundesländer einige Jahre lang eine scheinbar

gemeinsame Bildungspolitik betreiben konnten. Der Begriff „Chancengleichheit"
konnte offenbar einer sozialstaatlichen Programmatik ebenso dienen wie der

blanken Rechtfertigung elitärer Bestätigungs- und Auslesesysteme. James Cole¬

man (1966; 1968), Bourdieu/Passeron (1971), Heinz Heckhausen (1974;
1975), Andreas Krapp (1977), Torsten Husen (1977), Helmut Heid (1982,
1984), Meulemann/Wiese (1984) und andere haben diesem Begriff und seinen

Beziehungen zu den Realverhältnissen scharfsinnige Abhandlungen gewidmet.
Hier kann nur versucht werden, die verschiedenen Bedeutungen, die dem Begriff
gegeben werden, herauszustellen und im Zusammenhang der Gerechtigkeitsthema¬
tik, wie sie hier entwickelt wurde, zu diskutieren11.

Vier Bedeutungen des Wortes „Chancengleichheit" scheinen mir heute vorzuherr-

schen, oder doch: idealtypisch sich aus der breiten Chancendiskussion herauslösen

zu lassen. Die erste richtet sich auf eine aUgemeine und vielseitige Förderungfür alle

Kinder. Die zweite konzentriert sich auf die HersteUung von gleichen Startchancen

und den dafür nötigen Chancenausgleich. Die dritte thematisiert besonders die

Wettbewerbs- und Aufstiegschancen, die Umschichtungen in einer abgestuften
Leistungsgesellschaft. Bei der vierten schließlich geht es vor allem um Chancen für

das Leben und Gedeihen innerhalb der Schule, um die Vielfalt der Lern- und

Entwicklungsmögüchkeiten als Voraussetzung für alles spätere.
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Die erste Bedeutung, welche die Chancen postuhert als Förderung aller Kinder,

büdet die Grundlage für alle weiteren. Erziehung und Bildung gehören zu den

Grundrechten eines demokratischen Staats. Sie sind in internationalen Deklaratio¬

nen und auch im Grundgesetz der Bundesrepublik, jedenfaUs sinngemäß, garan¬

tiert12. Daß für einen Teil der Kinder diese Rechte schwer wahrnehmbar sind, weil

ihnen die Voraussetzungen dafür, aus dem Schulbesuch Nutzen zu ziehen, fehlen,

wird seit den sechziger Jahren jedenfalls nicht mehr als ein Problem allein dieser

Kinder und ihrer Eltern angesehen. Im Prinzip ist klar, daß für diesen Teil der

Kinder ein Weg zu ihrem Grundrecht „nur durch die Gewährung besonderer

Chancen" (Deutscher Bildungsrat 1970, S. 30) gebahnt werden kann, also

durch öffentliche Anstrengungen, die erheblich über das normale Schulangebot

hinausgehen. Für Sonderschüler ist das seit langem anerkannt, für andere Gruppen,

insbesondere sozial Benachteiligte und Auslanderkinder, gibt es zwar große Auf¬

merksamkeit an einzelnen Schulen; öffentliche Anstrengungen und ein breites

Problembewußtsein aber finden sich noch kaum.

Die zweite Bedeutung, nämlich die Forderung nach gleichen „Startchancen" für

alle, lokalisiert das Problem beim Schulanfang, an der Stelle, wo gewissermaßen das

häusliche Defizit vom Angebot der Schule abgelöst werden soll. Das amerikanische

Head start Programm mit seiner enormen öffentüchen Resonanz hat dieses versucht:

den Kindern aus Armut, Vernachlässigung und Bildungsferne durch eine Fülle von

Aktivitäten zu helfen und sie damit für das Angebot der Schule bereit zu machen.

Erst nach und nach ist die ganze Naivität dieser Vorstellung von einem „positiven

Handicap" deutlich geworden und sind die Bedingungen studiert worden, unter

denen überhaupt „kompensatorische Erziehung" etwas ausrichten kann13. Daß mit

bloßer Vorschulförderung und überhaupt mit einer Arbeit, die sich allein auf die

Kinder und nicht auch auf ihre Lebensbedingungen richtet, viel verändert werden

könne, hat sich auch empirisch nicht als haltbar erwiesen (Bernstein 1970;

Bronfenbrenner 1974).

Die dritte Bedeutung muß etwas ausführlicher besprochen werden, weil sie, in dieser

oder jener Akzentuierung, die Diskussion am nachhaltigsten bestimmt. Es ist die

Gleichsetzung von Bildungs- und Aufstiegschancen: BUdung als Unterscheidungs-

und Durchsetzungmittel im gesellschaftlichen Wettbewerb. Hier herrscht eine

Gerechtigkeitsvorstellung, die wir uns am besten am Modell der „Meritokratie"

deutlich machen, wie Michael Young (1961) sie beschrieben und zugleich

karikiert hat. Alle Erfolge auf der Leiter der Schulleistungsanforderungen (in

Gestalt von Punkten, merits, die man für Begabung und Anstrengung erhält)

enthalten zugleich die Anrechte auf eine entsprechende Einstufung innerhalb der

gesellschaftlichen Positionen. Die Schule versteht sich hier als ein ununterschiede-

ner Teil einer als Wettbewerbssystem ausgelegten gesellschaftlichen Hierarchie.

Perfekte Methoden der Intelligenz- und Leistungsmessung schaffen hier, in perma¬

nenter Auslese, eine perfekte „Gerechtigkeit". Chancengleichheit im Sinne der

Meritokratie soll dahin führen, daß das Reservoirfür den Aufstieg der Tüchtigen auf

die Gesamtbevölkerung ausgedehnt wird, daß also alle Menschen mobUisiert und in

den aUgemeinen Wettbewerb eingeschleust werden können. Die Qualität der

Förderprojekte für benachteiligte Kinder wäre daran zu messen, ein wie hoher

Prozentsatz sich erfolgreich am Wettbewerb der Bildungslaufbahnen und der

Einkommenskarrieren beteiligen kann.
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Die Erfolgsuntersuchungen über die amerikanische Bildungspolitik und über die

Kompensations- und Förderprogramme, die Christopher Jencks (1973) vorge¬

nommen beziehungsweise ausgewertet hat, legen genau diesen Maßstab an; sie

prüfen, wie viele der besonders geförderten Unterschicht-Kinder sich in höheren

Bildungs- und Berufskarrieren haben durchsetzen können.

Auch bei uns geht der größere Teil der bildungssoziologischen Untersuchungen und

bildungspolitischen Programme von einem solchen Begriff von Chancengleichheit
aus. Ja, er ist, in dieser Fassung, geradezu eine Grundfigur neokonservativer

Bildungspolitik geworden. Chanchengleichheit - so heißt es zum Beispiel in den

Thesen des Bonner Forums „Mut zur Erziehung" (1978, These 6) - setzt „stets

ungleich verteilte Möglichkeiten ihrer Nutzung frei, und diese Ungleichheit, die sich

als Folge realisierter Chancengleichheit erst herstellt, bedarf politischer und morali¬

scher Anerkennung". Sogar die Verschärfung des Prüfungswesens und der Aufnah¬

meselektion werden als Akte der Gerechtigkeit ausgegeben. Logische Folge der auf

diese Weise realisierten „Chancengleichheit" ist die immer weitere Verschärfung
des Wettbewerbs (Maier 1976, S. 41).

Hier setzt denn auch die entschiedenste Kritik am Begriff der Chancengleichheit an

(Heid 1984): er sei nichts anderes als die Kehrseite des formalisierten Leistungsprin¬

zips und einer gesteigerten Auslesementalität. Die Öffnung des Bildungssystems,
die auf ihn zurückgehe, habe die Selektionsirnsere gesteigert. Die neugebotenen

Bildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten für Gruppen, die bisher davon ausgeschlos¬
sen waren, würden bezahlt mit dem Zwang zum Mißerfolg für eine jeweUs ebenso

große Anzahl von Schülern. Eine ohnehin geringfügige Verbesserung der Gerech¬

tigkeit, zum Beispiel für begabte Arbeiterkinder, könne in einer Gesellschaft mit

ihrem gleichbleibenden „Bedarf an Ungleichheit" nur erkauft werden für einen

teuren, zu teuren Preis, nämlich den steigenden Zwang für alle, sich in den

Überbietungswettbewerb einzufügen. Die Bildungspolitik unter dem Schlagwort
der Chancengleichheit führe im wesentlichen dazu, daß kollektive Benachteiligun¬

gen zwar weitgehend bestehen bleiben, aber nunmehr von den einzelnen als ihr

persönliches Versagen erlebt werden müssen (Heid 1984).

In der Tat ist zu fragen, ob der Begriff Chancengleichheit, nachdem er mit einem

unkritischen Leistungsbegriff derart kopuliert worden ist, als nicht mehr brauchbar

angesehen werden muß. Das Problem der Gerechtigkeit bei der Verteilung dessen,

was die Schule anzubieten hat, bleibt aber mit diesem Begriff und ohne ihn bestehen.

Liegt wirklich im Wettkampfum die Berechtigungen und Karrieren und in der damit

einhergehenden Leistungsmessung und Selektion die spezifische und alleinige
Gerechtigkeit, welche die Schule zu bieten hat?

Das wäre schlimm. Eine Veranstaltung, die alle Kinder auf einen gemeinsamen
Hürdenlauf schickt, bei dem im voraus feststeht, daß nur eine kleine Zahl ans Ziel

gelangen darf und bei der, zum Beispiel wegen der Höhe der Hürden, die

Kleinwüchsigen überhaupt keine realen Chancen haben, wäre als Schausport

kränkend, als Veranstaltung zur sportüchen Förderung der Kinder absurd. Wo die

Schule verstanden wird als ein solcher Hürdenlauf, dort ist die egalisierende
Gerechtigkeit verabsolutiert und die unterscheidende Gerechtigkeit vergessen. Wo

die Schule die Lernförderung, die auf Möglichkeit und Bedürfnis der Kinder

ausgerichtet ist, hintan setzt, verfehlt sie nicht nur ihre pädagogische Aufgabe,
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sondern kränkt und verzerrt die Gerechtigkeit. Wo sie einem Teil der Kinder

faktisch keinen brauchbaren Anteil an ihrem Angbot gewährt, ist sie ungerecht. Wo

sie ihre Abschlüsse und Lernziele dem Wettbewerb aussetzt - so als gehe es dabei

um Güter oder Märkte oder Siegespreise, die nur in begrenzter Anzahl zur

Verfügung stünden und, indem sie einigen zugesprochen werden, anderen entzogen

werden müßten (Dearden 1976), - dort handelt sie ungerecht. Wo sie Zensuren in

„Normalverteilung" vergibt, also den Erfolg der einen durch den Mißerfolg der

anderen ermöglicht, kann sie sich dafür bestimmt nicht auf „Gerechtigkeit" berufen.

Die gleichmachende und gleichmessende Schule kann, wo sie ihr Gegenprinzip, die

Aufgabe der unterscheidenden Förderung vergißt und die Leistungsprüfungen als

Siege der Starken über die Schwachen organisiert, Gerechtigkeit für sich nicht

geltend machen14.

Und damit kommen wir denn zu einer vierten Bedeutung von Chancengleichheit

oder, wenn wir diesen Begriff lieber fahren lassen wollen, von Gerechtigkeit in der

Schule. Darin wird zunächst einmal die Basisaufgabe der Schule ganz ernst

genommen, die der größtmöglichen Förderung aller Kinder, die ihr anvertraut sind.

Das aber heißt: differenzierende Förderung, die vom Kulturkreis und der Sprache

der Kinder ausgeht und die Brücke schlägt zur „Schulkultur". Es heißt weiter, nach

aUem, was uns die psychologische Forschung gelehrt hat: ermutigende Förderung,

die die Lernfähigkeit unterstützt, Lernängste oder Abwehr überwinden hilft,

Lernfortschritte an dem vorausgehenden Niveau mißt und nicht an irgendwelchen

Standards, die für das Kind nicht passen, vor allem aber: den Mut und die Freude am

Lernen zu den wichtigsten Gütern rechnet, die die Schule zu verwalten hat.

Gerechtigkeit in diesem Sinne heißt weiter, daß ein gewisses Basisniveau, eine

grundlegende Bildung oder ein „Sockel", der durch eindeutige Anforderungen des

Lebens in diesem Zeitalter und in dieser GeseUschaft bestimmt wird, von allen

Kindern erreicht werden kann und daß die Schule ihre Methoden und ihre

Aufmerksamkeit darauf richtet, diese Grundlage allen zuteil werden zu lassen (vgl.

Krappmann 1973).

Und schließlich müßte Gerechtigkeit in diesem Sinne verhindern, daß die Schulkul¬

tur die Begabung und die Neigungen nur eines Teils der Schüler trifft, daß überhaupt

eine vertikale Ordnung der Lehrgebiete nur einen ganz bestimmten Typus von

Lernen und Interesse honoriert. Eine gerechtere Schule müßte einen breiten

Horizont von Lernmöglichkeiten eröffnen und damit nicht nur den Schülern, ihren

Interessen und ihren Zugangswegen zum Lernen entsprechen, sondern auch der

Tatsache Rechnung tragen, daß die Anforderungen und die Berufsmögüchkeiten

der GeseUschaft eine große Breite und Vielfalt zeigen und daß es deshalb nicht nur

ungerecht, sondern auch unfunktional ist, die Schule fast ganz auf theoretisches

Lernen und auf eine schmale Auswahl und hierarchische Ordnung von Lernaufga¬

ben festzulegen. Die Auslese, die die Schule auf diese Weise trifft, entspricht weder

den Bildungsmöglichkeiten der Schüler, noch den Qualifiaktions- und Leistungsbe¬

dürfnissen der Gesellschaft (Fauser u.a. 1983). Sie ist deshalb aus subjektiven

ebenso wie aus objektiven Gründen ungerecht.

Solche Erwägungen sind gewiß noch keine hinreichende Grundlage für eine neue

Schultheorie, und aus den Dilemmata, die sich zwischen dem Förderungsauftrag der

Schule und den Leistungsforderungen der Gesellschaft ergeben (Heckhausen
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1975, S. 118ff.), führen sie nicht heraus. Sie bringen aber doch neue Fragen auf, die

an das Schulwesen gerichtet werden müssen, oder sie geben alten Fragen ein neues

Gewicht. Es ist hier wie im Rechtsleben und im Bürgerbewußtsein überhaupt: daß

das Verständnis von Recht und Gerechtigkeit in neue Bereiche vordringt und dort

traditionelle, oft noch obrigkeitsstaatlich bestimmte Verhältnisse neu zu ordnen

verlangt. In diesem Sinne sind die folgenden Fragen gemeint.

6. Anfragen zur Schulreform

Kann die Schule gerechter werden?15 Sie muß es ständig versuchen, nicht nur

deshalb, weil sie sonst hinter der Entwicklung des Rechts- und Demokratieverständ¬

nisses zurückbleibt; sondern weil sie als bürokratisches System aus sich selber

fortwährend neues Unrecht erzeugt, wenn sie nicht ständig auch an Problemen ihrer

Gerechtigkeit arbeitet16. Zwar scheinen für die Güte der Schule andere Kennzei¬

chen wichtiger: Schulküma, Engagement der Lehrer, didaktische Qualität (vgl.
Rutter 1980, Anderson 1982; Klafki 1982); aber die Gerechtigkeit bildet den

Rahmen, die Voraussetzung für das alles, Ermöglichung guter Arbeit, aber auch

Rechtfertigung für Gleichmacherei und Zwang.

Unsere Erörterung muß in eine Reihe von Anfragen münden, die an unser

Schulwesen und seine künftigen Reformen zu richten sind.

Die erste fragt danach, wie der Anspruch aller Kinder auf Förderung mit dem

Anspruch auf leistungsgemäße Ausbildungs- und Berufswege, also mit der Vertei¬

lung von Privilegien zu vereinbaren ist. Das eine ist deutlich in Defensive gegenüber
dem anderen geraten. Das hängt nicht nur mit der neokonservativen Stimmung und

mit der Zunahme der Bewerberzahlen bei Abnahme der Stellen zusammen. Es ist

vor allem Folge einer Regelung unseres Systems der Bildung und des öffentlichen

Dienstes, die mit den Abgangszeugnissen der Schulen bestimmte Zugangs- und

Laufbahnberechtigungen verbunden hat. Für die pädagogische wie für die rechtli¬

che Qualität der Schule ist diese Verbindung problematisch, und jeder Weg, der

neben der Schule oder als Ergänzung und Korrektur zu gleichen Berechtigungen
führt, bringt ein Stück Verbesserung und Entlastung. Aber auch bei Fortbestehen

der jetzigen Regelung läßt sich fordern: Auch wenn am Ende der Schulzeit mit

„objektiven", das meint, mit gesellschaftlich festgelegten Maßen gemessen werden

soll - gibt es eigentlich Gründe, diesen Objektivismus schon am Anfang oder in der

Mitte der Schulzeit herrschen zu lassen? Verstoßen solche Maßstäbe nicht, je weiter

sie nach vorne verlegt werden, um so eindeutiger gegen die erste und wichtigste

Aufgabe der Schule: die Lernfähigkeit bei jedem Kind aufzubauen und zu entwik-

keln? Das ist doch die zentrale Forderung der Gerechtigkeit, die „keine Kompro¬
misse duldet", daß zunächst einmal das Grundrecht auf Bildung für alle Kinder

gesichert wird.

Dürfen Organisationsformen, in denen ein Teil der Kinder von diesem Grundrecht

ausgeschlossen wird, fortbestehen? Und Zensurensysteme, in denen sich ein Teil

der Schüler auf Kosten eines anderen Teils qualifiziert? Ja müßte nicht eine

Zielsetzung und eine Lernorganisation entwickelt werden, in denen das, was für aUe

nötig ist, auch von aUen erreicht werden kann und sich Lehrer wie Schüler dafür

mitverantwortlich wissen, daß alle zumindest diese Plattform, ein bestimmtes
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„Sockelniveau" erreichen? Für die Definition dieses Sockelniveaus und für die

Entwicklung eines solchen „zielerreichenden Lernens" wäre freilich das meiste noch

zu leisten (Heckhausen 1975, S. 122; Eigler/Straka 1978).

Weiter: Darf es Abgangsregelungen und -Zeugnisse geben, die einen Teil der

Schüler als „ohne Schulabschluß" oder als „Abgänger aus Klasse xy" bezeichnen

und sie damit, von seiten der Schule, so dequalifizieren, daß sie praktisch von allen

regulären Berufs- und Ausbüdungschancen abgeschnitten sind? Haben die Jugend¬

lichen nicht einen Anspruch darauf, ein Zertifikat ihres Könnens (und ihres

besonderen Könnensprofils) statt eine Bescheinigung ihres Nichtkönnens mit auf

den Weg zu bekommen?

Und weiter: Darf dieses Können oder Nichtkönnen, das die Schule bisher beschei¬

nigt, so definiert sein, daß es für einen Teil der Kinder Bestätigung und Ergänzung

ihrer bisherigen Lebenswelt bedeutet, für einen anderen Teil aber eine andere,

fremde Kultur? Darf dieses andere, wo es denn als Schulkultur unerläßlich ist, der

kulturellen Herkunft und sozialen Zugehörigkeit der Kinder einfach entgegenge¬

setzt werden, so daß ihnen diese als mangelhaft, ersetzungsbedürftig, ja rückständig

und verwerflich erscheinen muß (Akademie 1982)? Was kann die Schule tun und

was tut sie dafür, daß die Kinder „die tägliche Reise zwischen zwei Welten" bestehen

(Akpinar/Zimmer 1984, S. 13)?

Müssen wir ferner nicht prüfen, wieweit die Schule eine Art Monokultur favorisiert

oder doch eine deutliche Hierarchie von Lerninhalten derart schafft, daß sie

zugleich als eine Vorwegnahme der Hierarchie von Positionen und Aufgaben in der

Gesellschaft erscheint, nämlich als das „Oben" des theoretischen (sprachlichen und

mathematischen) und das „Unten" des praktischen und sozialen Lernens und

Könnens? Hat nicht, im Zuge der Angleichung der Schulformen, sich diese

Hierarchie aus dem alten Gymnasium auf das Schulwesen im ganzen verbreitet?

Und ist diese Hierarchie noch zu rechtfertigen, vom Recht auf Bildung her, vom

Bedarf der GeseUschaft her, von dem her, was die Kinder für ihr Leben brauchen

werden? Als These sei einmal dagegen gesetzt: So wie es nicht mehr angeht, Schüler

mit Hinweis auf ihre soziale Herkunft oder auf ihre Begabung von theoretisch-

wissenschaftlichem Lernen auszuschließen - das war ein Leitsatz des Deutschen

Bildungsrats -, so läßt sich auch die Unbildung der Mehrheit unserer Schüler im

praktischen, die mangelnde Entwicklung im technischen, sozialen, politischen,

ökonomischen, künstlerischen Lernen nicht mehr rechtfertigen (vgl. Fauser u. a.

1983).

Und schließlich: Brauchen die Schulen, um ihren Schülern und deren sozialen und

kulturellen Voraussetzungen gerecht zu werden, nicht ein hohes Maß eigener

Initiative und Flexibilität? Können sie ihre Aufgaben lösen ohne einen lebendigen

und intensiven Austausch mit ihrer sozialen Umgebung, ihrer Region? Das setzt

Gestaltungsfreiheit und eigene Verantwortung der Schule und der Lehrer voraus.

Gilt doch auch hier, daß die unterscheidende Gerechtigkeit mehr von den Lehrern

und der einzelnen Schule, die gleichsetzende mehr von der Administration wahrzu¬

nehmen ist und daß die Schule einen Teil der Initiative und Selbstverantwortung,

der ihr im administrativen Gestrüpp verlorengegangen ist, wieder zurückgewinnen

muß (Deutscher Bildungsrat 1973; DeutscherJuristentag 1981; Fauser

1984).
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Dies können nur beispielsweise Anfragen sein17, die selbstverständlich mit pädago¬

gischen und bildungspoütischen Präferenzen des Verfassers zusammenhängen und

die, zumal in dieser Kürze, mißverständlich sind. Sie sollen nur darauf aufmerksam

machen, daß die Gerechtigkeitsdebatte auch pädagogisch fortgeführt zu werden

verdient. Es sind dabei keine anderen Gerechtigkeitsbegriffe vonnöten, als die

Rechtsphilosophie von Aristoteles bis zu Radbruch (1950), Coing (1950),
Wolf (1962), Rawls (1972) und anderen Zeitgenossen (Hoffe 1977) entwickelt

hat. Rechtsbegriffe sind aber auf die Felder der sozialen Wirklichkeit zu beziehen,

sie sollen dazu beitragen, eine gerechtere Lebensordnung zu stiften. Nach einer

Phase enormer Expansion des Schulsystems bedürfen Recht und Gerechtigkeit der

Schule neuer Nachprüfung und neuer Aufmerksamkeit. Viel zu mächtig geworden

ist, so lautet die These dieses Artikels, die gleichsetzende, austeilende Gerechtig¬

keit, Justitia wie sie dargestellt wird mit verbundenen Augen, die entscheiden soll

„ohne Ansehen der Person". Für die Schule muß, mindestens gleich mächtig, die

Schwesterfigur daneben stehen: die unterscheidende, soziale und persönlich-zutei-
lende Gerechtigkeit, die keine Binde vor den Augen hat, sondern zu sehen vermag,

wes dieses Kind, diese Gruppe, diese Schule bedarf.

Anmerkungen

1 Übersetzung vom Verfasser in Anlehnung an die von H. Vetter besorgte deutsche

Ausgabe (Rawls 1979, S. 19f.).
2 „Bewahre, Bildung ist ein GlücksfaU!" hielt damals ein älterer Kollege diesem Buchtitel

entgegen, um auszudrücken, daß der Begriff „Bildung" eine historische Prägung und

einen theoretischen Anspruch enthält, der mit den heutigen Verschleifungen und mit

Wortverbindungen wie „Bildungsforschung" oder „Bildungsökonomie" nicht mehr

zusammenzubringen ist. Wir lassen uns hier auf die Debatte um den BUdungsbegriffnicht

ein, obwohl sich darin das Problem der Demokratisierung des Bildungswesens und damit

auch das Problem der Gerechtigkeit durchaus verfolgen ließen.

3 Da die pädagogischen und psychologischen Probleme hochbegabter Kinder damit nur

oberflächlich berührt werden, hier jedenfalls ein Literaturhinweis: Urban 1982.

4 Gerechtigkeitsvorstellungen und Lehrerbewertung von Schülern sind eigene interessante

Themen, die hier nicht mitbehandelt werden können.

5 Zum „doppelten Mandat" im Bewußtsein der pädagogischen Berufe vgl. L. Böhnisch/H.

Lösch: Das Handlungsverständnis des Sozialarbeiters und seine institutionelle Determi¬

nation. In: H.U. Otto/S. Schneider (Hrsg.): GeseUschaftüche Perspektiven der

Sozialarbeit. Bd. 2. Neuwied 1973. Vgl. Prange 1983, S. 253f.

6 Zu dieser Abstraktion der Reformdebatte der sechziger Jahre vgl. Hornstein 1971.

7 Eine differenzierte Abwägung der Verbesserung und Verschlechterung der Situation

Benachteiligter durch die Bildungsreform bringen Meulemann/Wiese (1984).
8 Im Schuljahr 1982/83 gab es in der Bundesrepublik etwa 200 Gesamtschulen; etwa vier

Prozent der Sekundarschüler besuchen Gesamtschulen (Rolff u.a. 1984, S. 155; MPI

1984, S. 87).
9 Vgl. Deutscher Bundestag: 6. Jugendbericht (1984), S. 40; Wildt, C./Naundorf,

G.: Der Streit um die Koedukation. Expertise Nr. 35 zum 6. Jugendbericht (Kurzbericht
im 6. Jugendbericht, S. 68); Verführung zur Ohnmacht: Koedukation. In: Courage 5

(1980), S. 33ff.

10 An der Universität Tübingen waren im WS 1974/75 in der Jurisprudenz 1877 Studenten

und 514 Studentinnen eingeschrieben; 1984/85 2008 Studenten, 1159 Studentinnen; in der
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KathoUschen Theologie 1975 232 Studenten, 33 Studentinnen; 1984 514 Studenten, 261

Studentinnen. Im veterinärmedizinischen Studium an der Universität München beträgt

der Anteil der Frauen im 9. Studiensemester 41 Prozent, im 5. Semester 53 Prozent, im 1.

Semester 57 Prozent (die Zahlen verdanke ich Kathrin Friesch).

11 Für Diskussion und Anregung zu diesem Thema, zu dem ich mich früher etwas anders

geäußert habe (Flitner 1977), habe ich (außer meinen Mitarbeitern Peter Fauser,

Eckart Liebau, Friedrich Schweitzer) besonders Helmut Heid und seinem

Mitarbeiterkreis, Achim Leschinsky und Hans Schiefele zu danken.

12 In dem Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit (Art. 2), in der staatUchen

Aufsichtspflicht über Pflege und Erziehung und über die Bedingungen der leibUch-

seelischen Entwicklung der Kinder (Art. 6), ferner in den Artikeln über das Schulwesen

und die Berufs- und Ausbildungswahl (Art. 7 und Art. 12).

13 Vgl., gewissermaßen ante festum, Hans Scheuerl 1958.

14 Vgl. auch Rawls 1979, S. 122ff.

15 Mit einerTagung „Kann die Schule gerechter werden? Für eine pädagogische Bildungspo¬

ütik" (Akademie 1980) hat die „Akademie für pädagogische Entwicklung und Bildungs¬

reform" ihre Tätigkeit begonnen. An die Referate und Diskussionen jener Tagung und an

seither zum Thema gehaltene Vorträge des Verfassers knüpft dieser Essay an.

16 Vgl. Deutscher Juristentag 1981, bes. Anhang S. 409ff., Einleitungsreferat R.

Wimmer, S. 413ff.; Wimmer 1980; Recht der Jugend 1981).

17 Anfragen zur intergenerativen Gerechtigkeit muß ich mir hier versagen; einige Bemer¬

kungen dazu in Flitner 1984.
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Abstract

Justice as a School problem and as an Issue of Educational Reform

Taking, as a starting point, John Rawls' claim, that justice should always take account of the least

privüeged position, the author reexamines research results on equal opportunity as reported by

Ch. Jencks a. o. andbyWest German researchers, and reevaluates the underlying concepts ofjustice. His

critical questions are focussing on the personal rights of the Student, on the system of competition and

selection and on educational policy and school reform.
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